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18. Priesterrat der Erzdiözese Salzburg: Statut –
Novellierung 2009

1. Rechtsstellung
1.1 Der Priesterrat der Erzdiözese Salzburg ist gemäß can. 495 §1

CIC errichtet und bildet einen Kreis von Priestern, der als Re-
präsentant des Presbyteriums Senat des Erzbischofs ist.

1.2 In Erfüllung der Rechtsvorschrift von can. 496 CIC gibt sich
der Priesterrat der Erzdiözese Salzburg dieses Statut, das auch
partikularrechtliche Bestimmungen des kirchlichen Vereins-
rechtes enthält, damit der Priesterrat die ihm vom Erzbischof
zusätzlich übertragenen Agenden des früheren Klerusverbandes
weiterführen kann. Das Statut bedarf der Bestätigung durch den
Erzbischof.

1.3 Als beratendes Gremium unterstützt der Priesterrat den Erz-
bischof in der Leitung der Erzdiözese und vertritt das Presby-
terium in den Angelegenheiten des geistlichen Standes und
Dienstes.

1.4 Der Priesterrat wird vom Erzbischof einberufen, handelt unter
seiner Autorität und befasst sich mit den vom Erzbischof vorge-
legten Fragen und von ihm zur Beratung angenommenen
Gegenständen.

1.5 Die Funktionsperiode des Priesterrates beginnt mit der konsti-
tuierenden Sitzung und dauert fünf Jahre (vgl. can. 501 § 1
CIC). Bei Eintritt der Sedisvakanz hört der Priesterrat auf zu
bestehen. Innerhalb eines Jahres nach Besitzergreifung von der
Diözese muss der neue Erzbischof den Priesterrat neu bilden
(can. 501 § 2 CIC).

1.6 Für eine vorzeitige Auflösung des Priesterrates aufgrund
schwerwiegender Umstände gilt can. 501 § 3 CIC.

2. Zusammensetzung
2.1 Mitglieder des Priesterrates können nur Priester sein, die in der

Erzdiözese Salzburg inkardiniert sind oder in dieser kraft ober-
hirtlicher Beauftragung einen kirchlichen Dienst ausüben und
in der Erzdiözese Salzburg Wohn- oder Nebenwohnsitz haben
(vgl. can. 498 CIC).

2.2 Der Priesterrat setzt sich zusammen aus Mitgliedern von Amts
wegen, gewählten und vom Erzbischof frei berufenen Mitglie-
dern (vgl. can. 497 CIC).
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2.2.1 „Mitglieder von Amts wegen“ sind Weihbischof, Gene-
ralvikar, Judizialvikar und Bischofsvikare, Personalrefe-
rent für die Priester, Regens des Priesterseminares und die
Generaldechanten.

2.2.2 Gewählte Mitglieder sind die nach Art. 3 dieser Statuten
durch Wahl ermittelten und vom Erzbischof bestätigten
Priester.

2.2.3 Bis zu drei Mitglieder können vom Erzbischof frei beru-
fen werden.

2.3 Ausscheiden aus dem Priesterrat:
2.3.1 Die Mitgliedschaft im Priesterrat erlischt mit Ablauf der

Zeit, für die ein Priester gewählt oder berufen wurde.
2.3.2 Ebenso erlischt die Mitgliedschaft bei Verlust des Amtes

oder Dienstes, aufgrund dessen jemand gewählt oder be-
rufen worden ist, oder durch Entzug der Mitgliedschaft
seitens des Erzbischofs, oder durch Rücktritt eines Mit-
gliedes, wobei der Rücktritt gegenüber dem Erzbischof
schriftlich bekannt zu geben und zu begründen ist und
erst mit der Annahme durch den Erzbischof rechtswirk-
sam wird.

2.3.3 Verliert ein Mitglied des Vorstandes das Amt oder den
Dienst, aufgrund dessen er gewählt oder berufen wurde,
so hat der Priesterrat die Möglichkeit, diesem Vorstands-
mitglied dennoch weiterhin das Vertrauen auszusprechen
und damit seinen Verbleib im Vorstand zu beschließen.
Dessen unbeschadet rückt aus der betreffenden Gruppe
der nächstgereihte Gewählte in den Priesterrat nach.

2.3.4 Die Tätigkeit der während der Funktionsperiode in den
Priesterrat eingetretenen Mitglieder erlischt ebenfalls mit
Ablauf der Zeit des Priesterrates.

3. Wahlordnung
3.1 Die durch Wahl zu bestimmenden Mitglieder des Priesterrates

werden wie folgt gewählt:
3.1.1 Von den Dechanten, Pfarrern, Pfarrprovisoren und son-

stigen Leitern selbständiger Seelsorgestellen der jeweili-
gen Dekanate einer Region zwölf Vertreter aus den Re-
gionen entsprechend folgendem Schlüssel:
Drei aus dem Tiroler Teil der Erzdiözese (Dekanate Zell
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am Ziller, Reith im Alpbachtal, Kufstein, Brixen im Thale
und St. Johann in Tirol);
zwei aus dem Pinzgau (Dekanate Stuhlfelden, Saalfelden
und Taxenbach);
einer aus dem Lungau (Dekanat Tamsweg);
zwei aus dem Pongau (Dekanate St. Johann im Pongau
und Altenmarkt);
einer aus dem Tennengau (Dekanat Hallein);
zwei aus dem Flachgau (Dekanate St. Georgen, Bergheim,
Köstendorf, Thalgau);
einer aus der Stadt Salzburg (Dekanate Salzburg-Nord,
Salzburg-Ost, Salzburg-Süd, Salzburg-West).

3.1.2 Zwei Vertreter von den Kooperatoren der gesamten Erz-
diözese. Scheidet einer der Gewählten aus dem Priesterrat
aus, dann wählen die Kooperatoren beim nächsten Ko-
operatorentreffen einen neuen Vertreter in geheimer
Wahl.

3.1.3 Zwei Vertreter der Orden, Kongregationen und Gesell-
schaften des Apostolischen Lebens, die nach gegenseitiger
Absprache und Vereinbarung der Oberen der klöster-
lichen Niederlassungen in der Erzdiözese dem Erzbischof
vorgeschlagen und von diesem berufen werden.

3.1.4 Zwei Vertreter von den in der kategorialen Seelsorge Ste-
henden, den geistlichen Professoren, Dozenten und As-
sistenten, sowie den nicht anderswo erfassten Priestern,
die in der Erzdiözese ihren Wohnsitz haben.

3.1.5 Drei Vertreter von den im Ruhestand befindlichen bzw.
beurlaubten oder außer Dienst stehenden Priestern.

3.2 Das aktive und passive Wahlrecht können alle Priester ausüben,
die in der Erzdiözese Salzburg ihren Wohn- oder Nebenwohn-
sitz haben (vgl. Art. 2.1).

3.3 Jeder Priester hat nur eine aktive Wahlstimme, und zwar in der
Gruppe, zu der er aufgrund seiner Anstellung gehört. Gehört
ein Priester mehreren Gruppen an, hat er dem Vorstand recht-
zeitig vor der Erstellung der Wahllisten mitzuteilen, in welcher
dieser Gruppen er sowohl das aktive als auch das passive Wahl-
recht ausüben möchte.

3.4 Das passive Wahlrecht haben alle in den jeweiligen Wählerlisten
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enthaltenen Priester, Pfarrprovisoren und sonstige selbständige
Leiter von Seelsorgestellen, die nicht Pfarrer sind, jedoch erst,
sobald sie ein volles Jahr in ihrer Stellung sind. Geistliche Reli-
gionsprofessoren haben das passive Wahlrecht vom Tag der mis-
sio canonica an.

3.5 Wiederwahl in den Priesterrat ist möglich.
3.6 Die Wahl ist geheim und erfolgt mit Ausnahme der Vertreter

der Institute des Geweihten Lebens und der Gesellschaften des
Apostolischen Lebens durch Briefwahl.

3.7 Die Wahllisten werden allen Wahlberechtigten einen Monat vor
der Wahl zugestellt und sind bis spätestens am Wahltag mit dem
deutlich lesbaren Vermerk „Priesterrat“ auf dem Briefumschlag
an den Erzbischof zurückzusenden. Später eingelangte Stimm-
zettel können nicht mehr berücksichtigt werden. Bis zum glei-
chen Termin geben die Ordensoberen nach gegenseitiger Ver-
einbarung zwei Vertreter dem Erzbischof bekannt. Für die Vor-
bereitung der Wahl der zwölf Vertreter gemäß Art. 3.1.1 wird
vom Vorstand des Priesterrats zwei Monate vor der eigentlichen
Wahl eine aktuelle Liste der passiv Wahlberechtigten für jede
Region erstellt und den Dechanten der jeweiligen Regionen zu-
gesandt. Nachdem die Dechanten in ihrem Dekanat die Bereit-
schaft zur passiven Wahl erfragt und an den Vorstand rückge-
meldet haben, sendet dieser die revidierten Listen zur Wahl aus.
Aus diesen Listen wählen alle unter Art. 3.1.1 genannten Pries-
ter einer Region die jeweils festgelegte Anzahl von Vertretern.

3.8 Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlvorgänge ist
der jeweilige Vorstand des Priesterrates zuständig. Bei der Aus-
zählung der Stimmen müssen wenigstens drei Mitglieder mit-
wirken, die das Wahlprotokoll auch zu fertigen haben.

3.9 Als Gewählte gelten jene Priester, die die meisten Stimmen auf
sich vereinen. Die Priester mit nächst höchster Stimmenzahl
gelten als Ersatzmitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet
das kanonische Alter, bei Gleichheit des kanonischen Alters das
physische Alter.

3.10 Die Namen der gewählten Mitglieder und der Ersatzmitglieder
werden im Verordnungsblatt veröffentlicht.

4. Arbeitsweise (Geschäftsordnung)
4.1 Der Vorsitzende im Priesterrat ist der Erzbischof; in seiner Ab-

wesenheit oder auf seinen Wunsch führt der Generalvikar oder
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der vom Erzbischof bezeichnete Vertreter den Vorsitz. Im Auf-
trag des Erzbischofs obliegt die Leitung der Sitzung dem Ob-
mann.

4.2 Um die ordnungsgemäße Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben,
die dem Priesterrat vom Erzbischof partikularrechtlich übertra-
gen werden, sicherzustellen (vgl. Art. 1.2), wählt der Priesterrat
bei der konstituierenden Sitzung in geheimer Wahl aus seinen
Mitgliedern sieben Vorstandsmitglieder und aus diesen den Ob-
mann. Außerdem werden zwei Kassaprüfer gewählt. Der Vor-
stand wählt seinerseits den Obmannstellvertreter, den Schrift-
führer, den Kassier und den Organisationsreferenten. Die Mit-
glieder des Vorstandes bedürfen der Bestätigung durch den
Erzbischof.

4.3 Die Vorbereitung der Sitzung und die Erstellung der Tagesord-
nung obliegen dem Vorstand im Einvernehmen mit dem Erz-
bischof, ebenso die Durchführung der Agenden des Priesterra-
tes. Die Protokolle werden beim Vorstand aufbewahrt. Eine
Ausfertigung ist für die Archivierung an das eb. Ordinariat
weiterzuleiten.

4.4 Der Priesterrat tagt wenigstens dreimal im Jahr. Alle Sitzungen
des Priesterrates werden nach Vorbereitung mit dem Vorstand
vom Erzbischof einberufen. Eine außerordentliche Sitzung ist
jederzeit auf Anordnung des Erzbischofs einzuberufen oder
wenn eine Mehrheit des Priesterrates dies schriftlich wünscht
und der Erzbischof zustimmt.

4.5 Die Tagesordnung wird allen Mitgliedern 14 Tage vor der Sit-
zung übermittelt.

4.6 Teilnahmepflicht und Teilnahmerecht:
4.6.1 Alle Mitglieder des Priesterrates sind zur Teilnahme an

den Sitzungen des Priesterrates verpflichtet. Bei Verhin-
derung ist dies unter Angabe des Grundes rechtzeitig dem
Vorstand bekannt zu geben.

4.6.2 Alle Priester und Diakone der Erzdiözese haben das
Recht, als Gäste an den Sitzungen des Priesterrates teilzu-
nehmen.

4.7 Der Priesterrat ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindes-
tens zwei Drittel seiner stimmberechtigten Mitglieder.

4.8 Zur Beratung gelangen:
4.8.1 Vorlagen des Erzbischofs



36

4.8.2 Mit Zustimmung des Erzbischofs:
4.8.2 a) Vorlagen der eb. Kurie
4.8.2 b) Vorlagen des Vorstandes
4.8.2 c) Vorlagen von Mitgliedern des Priesterrates, soweit sie

wenigstens zwei Wochen vor dem Sitzungstermin ein-
gebracht werden.

4.9 Die Beratungen des Priesterrates können im Sinne von can. 500
§ 2 CIC führen zu:
4.9.1 Stellungnahmen, die sich aus dem Beratungsvorgang er-

geben und die Meinung des Priesterrates zum Abschluss
einer Beratung wiedergeben.

4.9.2 Entschließungen, die sich auf Arbeitsvorhaben des Priester-
rates beziehen.

4.9.3 Empfehlungen, die sich an Organe der Diözesanleitung
und anderer Instanzen richten.

4.9.4 Beschlüssen, die mit der Zustimmung des Erzbischofs
rechtsverbindlich werden und im Verordnungsblatt zu
veröffentlichen sind.

4.10 Bei Abstimmungen entscheidet die absolute Mehrheit der an-
wesenden Stimmberechtigten, bei Stimmengleichheit wird die
betreffende Materie für eine weitere Beratung durch den Vor-
stand bzw. durch den Priesterrat zurückgestellt, außer der Erz-
bischof entscheidet anders. Die Beschlüsse bedürfen zur Gül-
tigkeit der Bestätigung durch den Erzbischof, die in der Sitzung
mündlich oder später im Verordnungsweg erfolgt.

4.11 Zur Abstimmung gelangen nur Anträge, die abstimmungsreif
formuliert sind.

4.12 Von jeder Sitzung ist ein Protokoll zu verfassen, das alle Stel-
lungnahmen, Entschließungen, Empfehlungen und Beschlüsse
des Priesterrates und den Gang der Diskussion enthält. Das
Protokoll wird an den gesamten Weltklerus der Erzdiözese, an
die in der Seelsorge tätigen Priester der Institute des Geweihten
Lebens und der Gesellschaften des Apostolischen Lebens und
an deren Niederlassungen versendet. Für den Inhalt verant-
wortlich ist der Vorstand.

4.13 Auf jedes Protokoll ist zu schreiben „Nur für den internen Ge-
brauch“.

4.14 Zu den Sitzungen des Priesterrates können vom Vorstand der
Pressereferent der Erzdiözese und ein Redakteur der diözesa-
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nen Kirchenzeitung eingeladen werden; Veröffentlichungen
dürfen nur mit Zustimmung des Erzbischofs gemacht werden.
In Fragen der Standesvertretung kann sich der Vorstand an die
Öffentlichkeit wenden, wobei er den Erzbischof zu informieren
hat.

4.15 Der Priesterrat kann für einzelne Fragen Kommissionen oder
Ausschüsse bilden, zu denen auch Priester, die nicht dem
Priesterrat angehören, und Laien beigezogen werden können.

4.16 Für spezielle Fragen können Fachreferenten beigezogen wer-
den.

5. Aufgaben des Priesterrates
5.1 Der Priesterrat hat die Aufgabe, den Erzbischof in der Leitung

der Erzdiözese nach Maßgabe des Rechtes zu unterstützen, um
das pastorale Wohl der ihm anvertrauten Gläubigen nach Mög-
lichkeit zu fördern (can. 495 § 1 CIC).

5.2 In folgenden vom allgemeinen Kirchenrecht genannten Ange-
legenheiten hat der Priesterrat ein Recht auf Anhörung:
5.2.1 bei Angelegenheiten von größerer Bedeutung (can. 500

§ 2 CIC);
5.2.2 bei der Entscheidung über die Abhaltung einer Diözesan-

synode (can. 461 § 1 CIC);
5.2.3 bei Errichtung, Aufhebung oder Veränderung von Pfarr-

gemeinden (can. 515 § 2 CIC);
5.2.4 bei Erlass von diözesanen Ordnungen betreffend die Ver-

wendung von Spenden und Gaben der Gläubigen (can.
531 CIC);

5.2.5 bei der Entscheidung über die Errichtung pfarrlicher Pas-
toralräte in der Erzdiözese (can. 536 § 1 CIC);

5.2.6 bei der Genehmigung von Kirchenneubauten (can. 1215
§ 2 CIC);

5.2.7 bei der Freigabe einer nicht mehr zum Gottesdienst ge-
brauchten Kirche zu profanen Zwecken (can. 1222 § 2
CIC);

5.2.8 bei der Festlegung von diözesanen Abgaben (can. 1263
CIC).

5.3 Die Mitglieder des Priesterrates sind zur Teilnahme an der Diö-
zesansynode verpflichtet (can. 463 § 1 n. 4 CIC).
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5.4 Im Falle der Abhaltung eines Provinzialkonzils entsendet der
Priesterrat zwei Mitglieder, die jedoch nur beratendes Stimm-
recht haben (can. 443 § 5 CIC).

5.5 Der Priesterrat bestellt aus einem Vorschlag des Erzbischofs
vier Pfarrer, von denen jeweils zwei bei einem Verfahren zur
Amtsenthebung oder Versetzung von Pfarrern gemäß cc. 1740-
1752 CIC mitzuwirken haben (can. 1742 § 1 CIC).

5.6 Die Zustimmung des Priesterrates ist notwendig in jenen Ange-
legenheiten, die vom obersten kirchlichen Gesetzgeber bzw.
vom Apost. Stuhl ausdrücklich als solche festgelegt werden.

5.7 Die Aufgaben des Konsultorenkollegiums werden vom Metro-
politankapitel wahrgenommen (Amtsblatt Nr. 3 der ÖBK vom
15. April 1989, Dekret Nr. 33).

5.8 Dem Priesterrat der Erzdiözese Salzburg obliegt partikular-
rechtlich auch die Wahrnehmung aller Interessen und Fragen,
die Dienst und Leben der Priester und Diakone betreffen.
Dabei geht es um:
5.8.1 Förderung der priesterlichen Spiritualität und brüder-

lichen Gemeinschaft, z. B. durch einen jährlichen Pries-
tertag, durch Exerzitien, Besinnungstage, kulturelle Ver-
anstaltungen u. a. m.

5.8.2 Sorge um die Aus- und Weiterbildung der Priester, wozu
im Einvernehmen mit dem Erzbischof ein Arbeitskreis zu
bestellen ist.

5.8.3 Vertretung der wirtschaftlichen und sozialen Interessen
der Geistlichen.

5.8.4 Hilfestellung in persönlichen Angelegenheiten und Pro-
blemen.

5.8.5 Gewährung von Rechtsschutz und Leistung von Rechts-
hilfe in Angelegenheiten des priesterlichen Standes und
Dienstes.

5.8.6 Sorge um die verstorbenen Mitbrüder (Begräbnisse, Ap-
plikation von Messen, Priestergräber).

5.8.7 Sorge um geistliche Berufe.
5.8.8 Unterstützung der Anliegen der Pfarrhaushälterinnen

und der kirchlichen Laienangestellten in der Pfarre.
5.8.9 Bemühen um eine gute Kooperation von Welt- und Or-

densklerus, desgleichen um Koordination der Aufgaben
von Klerus und Laienangestellten.
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5.9 Im Falle der Sedisvakanz werden die partikularrechtlichen
Sonderaufgaben des nicht mehr bestehenden Priesterrates (vgl.
Art. 1.5) von den Mitgliedern des ehemaligen Vorstandes wahr-
genommen.

5.10 Die Fragen der Spiritualität und des priesterlichen Lebens
nimmt vor allem der eb. Beirat „Priesterliches Leben“ wahr.

5.11 Im Priesterrat erfolgt die Wahl der Priester für den Pastoralrat,
die Diözesankommission für die Weltkirche, das Kuratorium
des Bildungshauses und für die Arbeitsgemeinschaft der öster-
reichischen Priesterräte.

6. Finanzielle Mittel
6.1 Der Priesterrat bedarf zur Verfolgung seiner Aufgaben entspre-

chender finanzieller Mittel.
6.2 Diese Mittel setzen sich zusammen aus:

6.2.1 Beiträgen der einzelnen Priester und Diakone
6.2.2 Zuwendungen der eb. Finanzkammer
6.2.3 Spenden
6.2.4 Erträgnissen aus Erbschaften, Vermächtnissen, Legaten etc.

6.3 Die finanziellen Mittel dienen:
6.3.1 der Erfüllung der Aufgaben des Priesterrates,
6.3.2 der Deckung der Spesen,
6.3.3 caritativen Zwecken.

6.4 Jährlich hat eine Rechnungslegung und eine Kassenprüfung
durch die Kassaprüfer zu erfolgen.

7. Inkrafttreten
7.1 Dieses novellierte Statut hat der Priesterrat in seiner Sitzung

vom 19. März 2009 in Salzburg einstimmig beschlossen.
7.2 Gemäß can. 496 CIC wird dieses novellierte Statut des Priester-

rates der Erzdiözese genehmigt.
Es tritt mit Rechtswirksamkeit vom 10. Februar 2010 in Kraft
und wird anlässlich der nächsten Neuwahl des Priesterrates
erstmals angewendet.

Ordinariatskanzler Erzbischof

Erzb. Ordinariat, 10. Februar 2010, Prot.Nr. 118/10
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19. Weiterbildungsordnung für Priester und
hauptamtliche pastorale Mitarbeiter/innen in der

Erzdiözese Salzburg
Die Seelsorge braucht gut ausgebildete Frauen und Männer, die ihr
Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre geistlichen Quellen regelmäßig er-
neuern oder erweitern. Für die Weiterbildung, in einem sehr umfassen-
den Sinn, gibt es regelmäßige Angebote.

Pastoraler Einführungslehrgang:
Ca. 8 Tage im ersten Dienstjahr.
Verpflichtend für alle Kooperatoren und Pastoralassistent/innen im er-
sten Dienstjahr.

Kooperatorentreffen:
4-mal im Jahr plus Pfingsttreffen (Pfingstmontag bis Mittwoch).
Verpflichtend für alle Kooperatoren.

Triennalkurs:
4-tägiger Kurs im November, Vorbereitungstreffen im Mai/Juni.
Voraussetzung: Teilnahme am pastoralen Einführungslehrgang.
Verpflichtend für alle Kooperatoren und Pastoralassistent/innen im
2. bis 4. Dienstjahr.

Pfarrbefähigungskurs bzw. Kurs für pastorale Leitungsaufgaben:
In der Regel nach der Teilnahme an drei Triennalkursen.
10 Tage (1x1 Tag und 3x3 Tage).
Verpflichtend für alle Priester, die eine Pfarre übernehmen wollen, und
für jene Laien, die Pfarrassistent/innen werden möchten.

Priester- und Diakonenwoche in Freising:
Kooperatoren sind verpflichtet, mindestens einmal während der Ko-
operatorenzeit daran teilzunehmen.

Freisingwoche für Pastoralassistent/innen:
Pastoralassistent/innen sind verpflichtet, mindestens einmal alle sechs
Jahre daran teilzunehmen.

Startseminar:
1 Tag im Herbst für alle neu zusammengesetzten Teams in der Seel-
sorge.
Verpflichtend für alle Mitglieder jener Seelsorgeteams, die sich perso-
nell verändert haben.
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20. Visitation und Firmung:
Änderungen, Ergänzungen

20. Juni 2010 Saalbach Prälat Dr. Hans Paarhammer

Termin Erzbischof
30. April 2010 Mühlbach/Hkg.
1. Mai 2010 Bischofshofen
29. Juni 2010 Salzburg-St. Andrä Statt 30. April 2010

(ohne Firmung)
11./12. Dezember 2010 Salzburg-Herrnau

Erzb. Ordinariat, 10. März 2010, Prot.Nr. 246/10

21. Anhang 2010 Kirchenbeitragsordnung:
Kenntnisnahme durch das Bundesministerium für

Unterricht, Kunst und Kultur
Der mit Schreiben vom 4. Dezember 2009, ohne Zahl, vorgelegte, vom
Diözesankirchenrat der Erzdiözese Salzburg in seiner Sitzung vom 3.
Dezember 2009 neu festgelegte und beschlossene, vom Herrn Erzbi-

Kurs für neue Pfarrer bzw. Pfarrprovisoren:
3 Tage im ersten Jahr, in dem man erstmals die Verantwortung für eine
bzw. mehrere Pfarre/n übernommen hat.
Verpflichtend für alle Betroffenen.

Pastoraltage:
Zweimal im Jahr.
Die Teilnahme aller Priester und h. a. pastoralen Mitarbeiter/innen ist
ausdrücklich erwünscht.

Weiterbildung nach 10 Jahren im Dienst:
Es ist dies ein Angebot für alle Priester und h. a. pastoralen Mitarbei-
ter/innen, die bereits 10 Jahre im Dienst sind.
Die Teilnahme ist ausdrücklich erwünscht.

Erzb. Ordinariat, 10. März 2010, Prot.Nr. 245/10
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23. Feier der Chrisam-Messe und Abholung der
heiligen Öle

Die Chrisam-Messe ist ein Zeichen der engen Verbundenheit der
Priester mit dem Bischof. Er feiert sie gemeinsam mit Priestern aus den

22. Aufwandsentschädigung für ständige Diakone in
der Erzdiözese Salzburg: Präzisierung

1. Alle ständigen Diakone, die nebenberuflich als Diakone in der Erz-
diözese tätig sind, haben Anspruch auf eine monatliche Aufwands-
entschädigung. Diese Aufwandsentschädigung wird von der Pfarre
getragen, in welcher der Diakon Dienst tut.

2. Wenn ein Diakon in zwei Pfarren tätig ist, teilen sich die beiden
Pfarren die Aufwandsentschädigung.

3. Jene Diakone, die in einer zweiten Pfarre Dienste übernehmen, be-
kommen von der Erzb. Finanzkammer das Kilometergeld zurück-
erstattet.

4. Für Trauungen und Begräbnisse gilt die Stolgebührenordnung der
Erzdiözese Salzburg (VBl. 1983, S. 221, und VBl. 2001, S. 125).

Nach Anhörung des Konsistoriums am 22.05.2007 erfolgt eine Anpas-
sung der Aufwandsentschädigung auf € 95,– pro Monat. Diese Rege-
lung gilt seit 1. Juli 2007 in Kraft.

Erzb. Ordinariat, 10. März 2010, Prot.Nr. 248/10

schof als Diözesanordinarius der Erzdiözese Salzburg genehmigte und
mit 1. Jänner 2010 in Kraft getretene Anhang 2010 zur Kirchenbei-
tragsordnung der Erzdiözese Salzburg wird im Sinne des § 3 Abs. 2 des
Gesetzes über die Erhebung von Kirchenbeiträgen im Lande Öster-
reich, GBlÖ, Nr. 543/1939, vom Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur zur Kenntnis genommen.

Wien, 5. Februar 2010
Für die Bundesministerin:
Mag. Oliver Henhapel
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24. Liturgie im Fernkurs
Mit April 2010 ist neuer Einstiegstermin für den Lehrgang „Liturgie
im Fernkurs”, der von den Liturgischen Instituten Trier, Salzburg, Zü-
rich und der Domschule e. V. Würzburg herausgegeben wird.
In zwölf Lehrbriefen und bei Studienwochenenden wird
− umfassend und zuverlässig über den katholischen Gottesdienst in-

formiert;
− das Verständnis für die Liturgie vertieft;

verschiedensten Regionen seiner Diözese und weiht dabei den Chri-
sam, das Katechumenenöl und das Krankenöl. Mit Chrisam werden
die Neugetauften gesalbt und in der Firmung besiegelt; mit dem Ka-
techumenenöl werden die Katechumenen (Taufbewerber) auf den
Empfang der Taufe vorbereitet; durch die Salbung mit dem Krankenöl
werden die Kranken in ihren Leiden aufgerichtet (vgl. Die Weihe der
Öle. Einführung Nr. 1, Trier/Freiburg i. Br. 1994).
„Die heiligen Öle sollen in den einzelnen Pfarreien entweder vor der
Messe vom Letzten Abendmahl oder zu einer anderen geeigneten Zeit
in Empfang genommen werden. Dies trägt dazu bei, die Gläubigen
über den Gebrauch des Chrisams und der anderen heiligen Öle und
über deren Wirkung und Bedeutung im Leben der Christen zu unter-
richten“ (Kongregation für den Gottesdienst, Rundschreiben über die
Feier von Ostern und ihre Vorbereitung, Nr. 36).

Zur Feier der Chrisam-Messe am Mittwoch, 31. März 2010, um 15.30
Uhr im Dom sind besonders alle Priester und Diakone herzlich einge-
laden. Auch die Gläubigen sollen auf diesen Termin hingewiesen und
zur Mitfeier eingeladen werden.

Abholung der heiligen Öle
Die Verteilung der heiligen Öle erfolgt im Erzb. Palais am:

Mittwoch in der Karwoche, 31. März 2010, 17.00 bis 18.30 Uhr
Gründonnerstag, 1. April 2010, 9.00 bis 10.00 Uhr

Danach können die heiligen Öle in der Domsakristei geholt werden.
Bitte vorher mit dem Dommesner einen Termin vereinbaren (Tel.
0662/80 47-6607).
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25. Personalnachrichten
• Afro-Asiatisches Institut (1. März 2010)

Geschäftsführer: Dipl.Ing. Florian Jurik

• Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen (10. Jänner 2010)
Geistlicher Assistent: Mag. Erwin Neumayer

• Seelsorger für Personen in Schubhaft
Mag. Max Luger

• Dienstentpflichtung
Prälat Univ.-Prof. Dr. Johann Paarhammer als Geistlicher Assis-
tent der Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen (10. Jänner 2010)
Domkap. KR Dr. Franz Padinger als Geistlicher Assistent des Re-
ferates für Bibliotheken und Leseförderung (31. Dezember 2009)

• Dienstbeendigung
Mag. Daniela Galehr als Pastoralassistentin in Grödig und Fürsten-
brunn-Glanegg (31. Jänner 2010)

− Kenntnisse für liturgische Dienste vermittelt;
− und zur bewussten tätigen Mitfeier des Gottesdienstes motiviert.

Der Lehrgang dauert in der Regel 18 Monate und kostet € 216,–. Bei
einer Bestätigung der Anmeldung durch die Pfarre übernimmt die Ös-
terr. Bischofskonferenz ein Drittel der Kosten (€ 72,–).
Abgeschlossen wird der Kurs mit einer Teilnahmebestätigung oder mit
einem Abschlusszeugnis.

Nähere Informationen und Anmeldung:
Österr. Liturgisches Institut
Postfach 113, 5010 Salzburg
Tel. 0662/84 45 76-86
Fax: 0662/84 45 76-80
E-Mail: oeli@liturgie.at
Internet: www.liturgie.at

Erzb. Ordinariat, 10. März 2009, Prot.Nr. 250/10



45

26. Mitteilungen
• Neue Straßenbezeichnung

Erzb. Pfarramt
FLACHAU
Am Hammerrain 2
5542 Flachau

• Literaturhinweise
Bibel heute: Was ist Glück? Das Buch Kohelet lesen
Das Buch Kohelet (Prediger) ist eines der jüngeren biblischen Weis-
heitsbücher. Und es stellt ganz grundlegende Fragen, die nichts von
ihrer Aktualität verloren haben: Was hat der Mensch eigentlich von
seiner ganzen Mühe und Arbeit? Was bringt es, reich oder klug zu
sein? Gibt es so etwas wie Gerechtigkeit in dieser Welt? Was bringt
es mir, fromm zu sein?
Der Autor des Buches Kohelet kommt durch sein konsequentes Fra-
gen zu interessanten Einsichten. Am Anfang allerdings steht eine
große Enttäuschung: „Alles ist nichtig und flüchtig!“ Arbeit, Reich-
tum, Weisheit, ... nichts davon kann der Mensch auf seinem letzten
Weg mitnehmen. „Alles ist eitel“, hat Martin Luther übersetzt. Doch
Kohelet bleibt dabei nicht stehen. Auch angesichts des Alterns und
Todes kann der Mensch Freude gewinnen – wenn er die Chance des
Augenblicks ergreift! Gerade angesichts der heutigen Glücksversu-
che der Menschen bleibt das Buch Kohelet hochaktuell.

Einzelheft € 7,20; Jahresabonnement (4 Ausgaben) € 26,30, jeweils
zzgl. Versandspesen

Bibel und Kirche: Tora
„Tora“ als Schlüsselwort der Bibel hat in den letzten Jahrzehnten ei-
nen großen Bedeutungsaufschwung erfahren. Das aktuelle Heft von
„Bibel und Kirche“ liefert einen Einblick in den schillernden Begriff

• Todesfälle
em. Univ.-Prof. Dr. Gottfried Griesl , geboren am 17. 4. 1917,
Priesterweihe am 13.06.1940, gestorben am 22. 1. 2010.
GR Matthias Winter, Pfarrer i. R., geboren am 29. 2. 1928, Pries-
terweihe am 9. 7. 1960, gestorben am 30. 1. 2010.
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der Tora, die ebenso ein lebenskluger Rat, ewige göttliche Norm
oder die Sammlung der ersten fünf Bücher der Bibel ist.
Lernen und Lehren der Tora ist die Grundkonstante im Volk Israel.
Die „Weisung, Lehre“ (hebr. tārā) wird durch Mutter oder Vater von
Kindesbeinen an vermittelt. In dieser Tradition steht auch Jesus von
Nazaret. Er legt die Weisungen der Schrift im Kontext des Juden-
tums aus. Die Tora war auch in Israel von Anfang an einem Prozess
der Auslegung und der ständigen Aktualisierung unterworfen.
Die Beiträge in diesem Heft zeigen, dass die Tora weit mehr als ein
„Gesetz“ im engen Sinne ist. Sie fragen nach der Entstehung und Be-
deutung der Tora, präsentieren Jesus als Ausleger der Tora und stel-
len die Rezeption der Tora im Koran vor.

Einzelheft: € 7,20
Jahresabonnement: 4 Ausgaben € 26,30 (für Studenten nach Vorlage
der Inskriptionsbestätigung minus 25 %);
jeweils zzgl. Versandspesen

Erhältlich bei:
Österreichisches Katholisches Bibelwerk
Stiftsplatz 8, 3400 Klosterneuburg
Tel. 02243 / 329 38
Fax 02243 / 329 38 39
E-Mail zeitschriften@bibelwerk.at
www.bibelwerk.at



47



48

Erzb. Ordinariat
Salzburg, 10. März 2010

lic.iur.can. Dr. Elisabeth Kandler-Mayr Dr. Hansjörg Hofer
Ordinariatskanzler Generalvikar

Medieninhaber (Verleger) und Herausgeber: Erzb. Ordinariat Salzburg
Schriftleitung: Vizekanzler MMag. Albert Thaddäus Esterbauer-P.

Hersteller: Druckerei der Erzdiözese Salzburg
Alle: Kapitelplatz 2, A-5020 Salzburg

Satz: Werbegrafik Mühlbacher, A-5082 Grödig
Erzdiözese im Internet: www.kirchen.net

Herstellungsort: Salzburg


